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Bebauungsplan Rheinvorland Leutesdorf

Sehr geehrter Herr Stoffels,

lhre Anfrage vom 04.05.2021 beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1'.

Es handelt sich um ein laufendes Verfahren, welches durch den Aufstellungsbeschluss

eingeleitet wurde. Wir wurden über das Vorhaben und über den Aufstellungsbeschluss

informiert. Eine konkrete Abstimmung findet - wie bei allen derartigen Planungen - im

Rahrnen der übiichen Beteiiigung <Jer Träger öffentlicher Belange nach Vorliegen eines

Planentwurfes statt, beschränkt sich aber auf die unmittelbaren fachlichen Belange, bspw

Auswirkung auf die Hochwassersituation, da die Bauleitplanung der kommunalen

Planungshoheit unterliegt.
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Kernarbeitszeiten Verkehrsanbindung Farkmöglichkeiten
09.00-12.00 Uhr Bus ab Hauptbahnhof Schlossstraße, Tiefgarage Görresplatz
14.00-15.30 Uhr Linien B,9,27 bis Haltestelle Behindertenparkplatz:
Freitag: 09.00-13.00 Uhr Rhein-Mosel-Halle (biaue Überdachung) Schlossrondell / Neustadt
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Zu Frage 2'.

Der konkrete Auftrag ist uns nicht bekannt. Auch hier ist auf die kommunale Planungshoheit

zu veruueisen. Die Entscheidung für oder gegen Maßnahmen zum Hochwasserschutz ist allein

durch die Kommune zu treffen.

Zu Frage 3 und 4:

Sie verweisen selbst äufda§ Gespräch am 23.01 .202A in Leutesciorf. An den Aussagen uhd

unseren Envartungen hat sich nichts geändert.

Zu Frage 5'.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt in kommunaler Planungshoheit und wird vom

Land nicht finanziell unterstützt. Soweit durch den Bebauungsplan konkrete Maßnahmen

initiiert werden, die wasserwidschaftlichen Zwecken dienen und die Fördervoraussetzungen

erfüllen, können diese vom Land bis zu 90 % bezuschusst werden. Eine Beteiligung des

Landes an Hochwasserschutzmaßnahmen setzt den Nachweis der Wirtschaftlichkeit der

Maßnahmen voraus.

Die Verbandsgemeindevenvaltung Bad Hönningen erhält eine Durchschrift dieses

Schreihens

Mit freundlichen Grüßen

ln vertretung^ 
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(Joachim Gerke)
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